	Checkliste zur Haftungsvermeidung

	Immer einen ordnungsgemäßen Beschluss fassen: Keine Beauftragung, keine Bestellung ohne einen klaren Beschluss im Gremium.
	

	Die Erforderlichkeit kritisch prüfen: Ist die Maßnahme wirklich notwendig? Gibt es günstigere oder interne Alternativen?
	

	Bei Sachverständigen (§ 80 Abs. 3 BetrVG): Immer eine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber treffen! Klären Sie Thema, Person, Umfang und Kosten vorab.
	

	Marktübliche Kosten beachten: Holen Sie Vergleichsangebote ein, um zu belegen, dass die Kosten nicht überzogen sind. Bei Anwälten: Bestehen Sie auf Abrechnung zu den gesetzlichen Gebühren, nicht zu höheren Stundensätzen.
	

	Schriftlichkeit schafft Sicherheit: Halten Sie Vereinbarungen und Aufträge immer schriftlich fest.
	



